
261 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates VIII. GP. 

Bericht 
des Unterrichts ausschusses 

über die Regierungsvorlage (200 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, womit das Bundesgesetz 
vom 13. Juli 1949, BGBI. Nr. 190, betreffend 
den Religionsunterricht in der Schule, ab­
geändert und ergänzt wird (Religionsunter-

richtsgesetz-Novelle 1957). 

Der Unterrichtsausschuß hat in seiner Sitzung 
am 23. Mai 1957 zur Vorberatung der vor­
liegenden Regierungsvorlage einen Unter aus­
schuß eingesetzt, dem von der öVP die . Ab­
geordneten H a r wal i k, M ä d 1, R ö d h a ~­
me r, Dr. Dipl.-Ing. W eiß, von der SPö dIe 
Abgeordneten A p p e 1, M a r k, Dr. Neu g e­
bau er, P ö 1 zer und von der FPö Ab­
geordneter Dr. P f e i f e r angehörten. 

Der Unterausschuß hat in zwei Sitzungen die 
Regierungsvorlage eingehend beraten und Ab­
änderungen an dem Gesetzentwurf vorgeschlagen, 
worüber dem Unterrichtsausschuß in seiner 
Sitzung am 26. Juni 1957 vom Berichterstatter 
ein umfassender Bericht vorgelegt wurde. Wei­
ters hat der Unterausschuß zwei Entschließungen 
angeregt. 

Das Bundesgesetz vom 13. Juli 1949, BGBL 
Nr. 190, über den Religionsunterricht in der 
Schule, sieht an den Schulen, in denen Reli­
gionsunterricht Pflichtgegenstand ist, zwei Grup­
pen von Religionslehrern vor: kirchlich bestellte 
Religionslehrer, die vom Staat für ihre Lehrtätig­
keit honoriert werden, und staatlich angestellte 
Religionslehrer, die je nachdem, ob sie an Bun­
deslehranstalten oder Pflichtschulen tätig sind, 
Bundes- oder Landeslehrer sind. 

Im § 4 Abs. 1 des bezogenen Gesetzes ist nor­
miert, daß auf die vom Bund oder den· Län­
dern angestellten Religionslehrer die für Ver­
tragslehrer an öffentlichen Schulen g'eltenden 
Vorschriften des Dienstrechtes Anwendung fin­
den. 

Diese Rechtsvorschrift hat zur Folge, daß staat­
liche Religionslehrer an öffentlichen Schulen nur 

als Vertragslehrer angestellt, nicht aber als prag­
matische Lehrer in ein öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis übernommen werden können. 

Die angeführte Bestimmung stellt eine sach­
lich nicht gerechtfertigte dienstrechtlid1e Benach­
teiligung der Religionslehrer gegenüber den 
übrigen Lehrern an öffentlichen Schulen dar. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht daher im 
wesentlichen eine Anderung 'des Religionsunter­

. richtsgesetzes in der Richtung vor, daß für staat­
liche Religionslehrer die Möglichkeit der Prag~ 
matisierung geschaffen wird. Dies entspricht auch 
der· bis 1938 in österreich bestandenen Rechts­
lage. 

Neben dieser dienstrechtlichen Gleichstellung 
der Religionslehrer mit den übrigen Lehrern an 
öffentlichen Schulen hat der vorliegende Gesetz­
entwurf auch eine Regelung für den Fall des 
Entzuges der für die Anstellung als Religions­
lehrer erforderlichen kirchlichen (religionsgesell­
schaftlichen) Ermächtigung zur Erteilung des Re­
ligionsunterrichtes zum Gegenstand. Weiters ent­
hält der Entwurf einige den Erfordernissen der 
Praxis Rechnung tragende Ergänzungen des Re­
ligionslehrerrechtes und eine dienstrechtliche Re­
gelung der Einrichtung der Religionsinspektoren. 

Zu den Anderungsvorschlägen des Unterrichts­
ausschusses zur Regierungsvorlage wird bemerkt: 

Bei den Beratungen über die Abs. 3 bis 5 
des § 4 der Regierungsvorlage wurde die Fest­
stellung getroffen, daß die inden zitierten Be­
stimmungen vorgesehene Widerrufbarkeit des 
pragmatischen Dienstverhältnisses der Religions­
lehrer durch den Umstand sachlich gerechtfertigt 
erscheint, daß der Religionslehrer in Ausübung 
seiner Unterrichtstätigkeit an den Besitz der 
kirdllichen Ermächtigung gebunden ist, ohne daß 
der staatlichen Behörde ein Einfluß auf die Zu­
erkennung und Aberkennung dieser Ermäch­
tigung zukommt. Es wurde in diesem Zusam­
menhang Einvernehmen darüber erzielt, daß die 
Maßnahme der Entpragmatisierung nicht - wie 
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es in der Regierungsvorlage vorgesehen war -
dem Ermessen der Behörde überlassen bleiben 
soll. Vom rechtsstaatlichen Gesichtspuitkt er­
schien es geboten, die Auflösung des pragma­
tischen Dienstverhältnisses zwingend anzuord­
nen. Der Verwirklichung dieser Absicht dient 
der Abänderungsvorschlag zu § ·4. Im übrigen 

, wurde die Formulierung der RegierungsvQrlage 
beim Änderungsvorschlag berücksichtigt. 

Durch den Abänderungsvorschlag zu' § 7 a 
wurde der materielle Gehalt der entsprechenden 
Bestimmungen der Regierungsvorlage nicht ge­
ändert; diese Änderungen sind ausschließlich for­
meller Art und dienen der Klarstellung des Ent-
wurfs textes. 0 • 

Hinsichtlich der Verwendungszuschüsse der 
Religionsinspektoren wird bemerkt, . daß die 
Höhe dieser Zuschüsse in gleicher Weise wie die 
Dienstzulagen der staatlichen Fachinspektoren 
nach dem sachlichen und gebietsmäßigen Arbeits­
umfang bemessen wird. 

Im übrigen wurde einvernehmlich festgestellt, 
daß durch das im Entwurf vorliegende Gesetz 
bezüglich des Aufsichtsrechtes der Landes- und 
Bezirksschulinspektoren über den Religionsunter­
richt keine Änderung gegenüber dem bisherigen 
Rechtszustand eintritt. 

wurde angeregt, durch eine Resolution die Bun­
desregierung zur Prüfung dieser Frage aufzu­
fordern. Weiters soll die Regierungsvorlage zum 
Anlaß. genommen werden, das Bundesministe­
rium für Finanzen aufzufordern, bei der Er­
stellung eines Entwurfes des Finanzausgleichs­
gesetzes 1958 dafür vorzusorgen, daß die Reli­
gionslehrer und die sonstigen Lehrer für ein­
zelne Gegenstände aus dem Schlüssel für die Be­
rechnung der Landesbeiträge herausgenommen 
werden. Durch eine solche gesetzliche Maßnahme 
sollen die Klassenschülerzahlen in einem päd­
agogisch vertretbaren Ausmaß erhalten bleiben. 

. Der Unterrichtsausschuß hat in seiner Sitzung 
vom 26. Juni 1957 die Regierungsvorlage be~ 
raten. Nach einer Debatte, i'n der außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dr. P f e i fe r, 
Dr. Neu ge bau e r, M a r k, R ö d h a m m e r, 
A p pe I und Mac h u n z e sowie Bundes­
minister Dr. D r i m m e I das Wort ergriffen, 
wurde der Gesetzentwurf einstimmig angenom­
men. ' j, ;'Fi 

Der Unterrichtsausschuß stellt somit den A n­
t rag, der Nationalrat wolle 

1. dem bei ge d r u c k t enG e setz e n t­
w u r f die' verfassungsmäßige Zustimmung er-
teilen, . 

Zur Frage, welchen sozialrechtlichen Schutz 
Religionslehrer, die nach Entzug der kirchlichen 2. die bei ge d ruck t e n 
Ermächtigung aus dem öffentlich-rechtlichen ß u n gen annehmen. 
Dienstverhältnis ausgeschieden werden, insbeson-, 

E n t s chI i e-

dere im Falle der Arbeitslosigkeit, genießen, Wien, am 26. Juni 1957 

Harwalik 
Berichterstatter 

Bundesgesetz vom 1957, ' 
womit das Bundesgesetz vom 13. Juli 1949, 
BGBI. Nr. 190, betreffend den Religions­
unterricht in der Schule, abgeändert und er­
gänzt wird (Religionsunterrichtsgesetz-N 0-

velle 1957). 

Der Na tionalra t hat beschlossen: 

. Artikel I. 

Das Bundesgesetz vom 13. Juli 1949, BGBL 
Nr; 190, he treffend den Religionsunterricht in 
der Schule, wird abgeändert und ergänzt wie 
folgt: 

1. Im Titel ist zwischen dem Wort "Schule" 
und dem Punkt als Kurztitel einzufügen: ,,(Re­
ligionsun terrich ts gesetz)". 

Lola Solar 
Obmann 

2. Die §§ 3 bis 6 haben zu lauten: 
,,§ 3. (1) Die Religionslehrer an den öffent­

lichen SchU'len, an denen Religiol1sunterricht 
Pflichtgegenstand ist, werden entweder 

a) von der Gebietskörpersdlaft (Bund, Län­
der), die gemäß § 2 des Lehrerdienstrechts­
Kompetenzgesetzes, BGBL Nr. 88/1948; die 
Diensthoheit über die Lehrer der ent­
sprechenden Schulen ausübt, angestellt oder 

b) von ,der betreffenden gesetzlich anerkann­
ten Kirche oder Religionsgesellschaft be-
stellt. -

(2) Die Anzahl der Lehrerstellen, die gemäß 
Abs. 1 lit. a besetzt werden, bestimmt die 
Gebietskörperschaft auf Antrag der zuständigen 
kirchlichen (religionsgeseHschaftlichen) Behörde. 
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(3) Gehören einem Religionsbekenntnis weni­
ger als die Hälfte der Schüler einer Klasse an, so 
können die Schüler dieses Bekenntnisses aus 
mehreren solchen Klassen einer oder mehrerer 
Schulen zu Rdigionsunterrichtsgruppen zusam­
mengezogen werden. 

(4) Alle Religionslehrer unterstehen in der 
Ausübung ihrer Lehrtätigkeit den schulrecht­
lichen Vorschriften. 

§ 4. (1) Die gemäß § 3 Abs. 1 Iit. a von den 
Gebietskörperschaften (Bund, Länder) angestell­
ten Religionslehrer sind Bedienstete der betref­
fenden Gebietskörperschaft. Auf sie finden die 
für die Lehrer an den betreffenden öffentlichen 
Schulen geltenden Vorschriften des Dienstrech tes 
einschIießlich des Besoldungsrechtes und, sofern 
es sich um Religionslehrer handelt, die zu der 
Gebietskörperschaft in einem öff·entLich-recht­
lichen Dienstverhältnis stehen, auch einschließlich 
de~ Pensions- und des Disziplinarrechtes unter 
Bedachtnahme auf die Bestimmungen der folgen­
den Abs. 2 bis 5 Anwendung. 

(2) Die Gebietskörperschaften (Bund,Länder) 
dürfen nur solche Personen als ReIigionslehrer 
anstellen, die von der zuständigen kirchlichen 
(religionsgesellschafdichen) Behörde als hiezu be­
fähigt und ermächtigt erklärt sind. Vor Auf­
nahme in das öffentlich-rechtliche Dienstverhält­
nis als Religionslehrer ist die zuständige kirch­
liche (religionsgesellschaftliche) Behörde zu 
hören. 

(3) Wird einem u.nter Abs. 1 fallenden Reli­
gionslehrer die ihm erteilte Ermächtigung (Abs. 2) 
nach erfolgter Anstelhing von der zuständigen 
kirchlichen (religionsgesellschaftlichen) Behörde 
entzogen, so darf er für die Erteilung des Reli­
gionsunterrichtes nicht mehr verwendet werden. 

(4) Bei. einem als Vertrags bediensteten an­
gestellten Religionslehrer gilt der Entzug der 
kirchlichen (religionsgesellschaftlichen) Ermäch­
tigung für den Dienstgeber als Kündigungsgrund, 
sofern nicht nach den Vorschriften des Vertrags­
bedienstetenrechtes zugleich ein Grund zur Ent­
lassung oder für eine sonstige vorzeitige Auf­
lösung des Dienstverhältnisses vorliegt. 

(5) Wird einem im öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis angestellten Religionslehrer die 
kirchliche (religionsgesellschaftliche) Ermächti­
gung entzogen, so ist er, wenn nicht zugleich ein 
Austritt aus dem Dienstverhältnis oder ein auf 
Entlassung lautendes Disziplinarerkenntnis oder 
ein den Verlust des Amtes' zur Folge habendes 
rechtskräftiges strafgerichtliches Urteil vorliegt, 
oder sofern er nicht nach den allgemeinen Be­
stimmungen des Dienstrechtes wegen Dienst­
unfähigkeit - wobei der Entzug der kirchlichen 
(religionsgesellschaftlichen) Ermächtigung als 
solcher nicht als Dienstunfähigkeit gilt - oder 
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wegen seines Alters in den dauernden Ruhe­
stand versetzt wird oder wegen Erreichung der. 
Altersgrenze von Gesetzes wegen in den dau­
ernden Ruhestand tritt, aus dem öffentlich­
rechtlichen Dienstverhältnis unter Bedachtnahme 
auf die sozialversicherungsrechtlichen Vorschrif­
ten auszuscheiden und so' zu behandeln, als ob 
er Vertragsbediensteter wäre (Abs. 4); hiebei 
sind die für die Erlangung höherer Bezüge an­
gerechneten Vordienstzeiten hinsichtlich der 
Höhe des Monatsentgeltes zu berücksichtigen. 

§ 5. (1) Die gemäß § 3 Abs. 1 Et. h von den 
gesetzlich anerkannten Kirchen und Religions­
gesellschaften bestellten Religionslehrer müssen 
die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen 
und - außer dem Erfordernis der kirchlich 
(religionsgesellschaftlich) erklärten Befähigung 
und Ermächtigung für die Erteilung des Re1i­
gionsunterrichtes - hinsichtlich der Vorbildung 
die besonderen Anstellungserfordernisse erfüllen, 
die für die im § 3 Abs. 1 lit. agenannten Reli­
gionslehrer gelten. In besonders begründeten 
Ausnahmefällen kann das zuständige Bundes­
ministerium von ,dem Erfordernis ·der österreichi­
schen Staatshürgerschaft Nachsicht erteilen. 

(2) Durch die Bestellung dieser Religionslehrer 
wird ein Dienstverhältnis zu den Gebietskörper­
schaften (Bund, Länder) nicht begründet. 

§ 6. (1) Die im § 3 Abs. 1 lit. b genannten 
Religionslehrer erhalten für ihre Lehrtätigkeit an 
öffentlichen Schulen eine Vergütung nach den 
Ansätzen des Entlohnungsschemas II L (§ 44 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBI. N r. 86, 
in seiner jeweils geltenden Fassung).zuzüglich der 
jeweiligen Bezugszuschläge, nach ,den für die 
Lehrer der betreffenden Schularten dort fest­
gesetzten Entlohnungsgruppen. 

(2) Auf eine derartige Vergütung besteht je­
doch kein Anspruch, wenn weniger als fünf 
Schüler eines Religionsbekenntnisses am gemein­
samen Religionsunterricht in einer Religions­
unterrichtsgruppe (§ 3 Abs. 3) teilnehmen. 

(3) Im übrigen finden hinsichtlich der Bemes­
sung der Vergütung für die im § 3 Abs. 1 lit. b 
genannten Religionslehrer ,die Bestimmungen des 
Vertragsbedienstetengesetzes1948, BGBL Nr. 86, 
in seiner jeweils geltenden Fassung,' soweit sie 
sich auf Vertrags bedienstete des Entlohnungs­
schemas II L heziehen, dem Sinne nach - ins­
besondere hinsichtlich Dauer des Dienstverhält­
nisses, Kündigung, Abfertigung, Entlassung, Er­
krankung, Todesfall - Anwendung. Desgleichen 
haben diese Religionslehrer Anspruch auf Ver­
gütung nach den für die Vertragsbediensteten~es 
Bundes jeweils geltenden Reisegebührenvorschnf­
ten mit der Maßgabe, daß bei Religionslehrern, 
die Geistliche oder Ordensangehörige oder An­
gehörige von DiakonissenanstaIten sind, der 
Wohnort als Dienstort gilt." 
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3. Nach § 7 wird folgender § 7 a eingefügt: 
,,§ 7 a; (1) Für die unmittelbare Beaufsich­

tigung des Religionsunterrichtes (§ 2 Abs. 1) 
werden von den gesetzlich anerkannten Kirchen 
und Religionsgesellschaften Religionsinspektoren 
bestellt. 

(2) Durch die Bestellung zum Religionsinspek­
tor wird weder ein eigenes Dienstverhältnis zu 
den Gebietskörperschaften (Bund, Länder) be­
gründet noch ein auf Grund der Anstellung als 
Religionslehrer (§ 3 Abs. 1 lit. a) bestehendes 
Dienstverhältnis zu einer Gebietskörperschaft 
(Bund, Länder) berührt.. c 

(3) Religionslehrern (§ 3 Abs. 1), die zu Reli­
gionsinspektoren bestellt werden, ist, soweit sie 
unter die nach Abs. 4 festzusetzende Zahl fallen, 
für ihre Tätigkeit als Religionsinspektoren die 
nötige Lehrpflichtermäßigung oder Lehrpflicht­
befreiung unter Belassung ihrer vollen Bezüge 
beziehungsweise ihrer vollen Vergütung zu ge­
währen. Außerdem ist ihnen nach den Grund­
sätzen, die für die Dienstzulagen der Fachinspek­
toren für einzelne ·Gegenstände gelten (§ 71 
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54), 
ein Verwendungszuschuß In gleicher Höhe und 
erforderlichenfalls ein Reisekostenpauschale nach 
den für die Fachinspektoren für einzelne Gegen­
stände geltenden Grundsätzen zu gewähren. Der 
Verwendungszuschuß ist bei den als Religions­
inspektoren verwendeten Religionslehrern, die 
als Religionslehrer im öfh!ntlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis zu einer Gebietskörperschaft 
(Bund, Länder) stehen, nach den für die Dienst­
zulagen der Fachinspektoren für einzelne Gegen­
stände geltel1den Grundsätzen (§ 71 Abs. 3 des 
Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54) für die Be­
messung des Ruhegenusses anrechenbar. Der aus 
den Bestimmungen dieses Absatzes sich ergebende 
Aufwand einschließlich der Vertretungskosten für 
die zu Religionsinspektoren bestellten Religions-

lehrer ist entsprechend den Bestimmungen über 
den Personalaufwand für die Beamten des Schul­
aufsichtsdienstes vom Bund zu tragen. 

(4) Die Zahl der Religionsinspektoren, auf die 
die Bestimmungen des Abs. 3 Anwendung finden, 
wird auf Antrag der zuständigen kirchlichen 
(religions gesellschaftlichen) Behörden nach An­
hören der zuständigen Landesschulbehörde vom 
z·uständigen Bundesministerium im Einverneh­
men mit dem Bundeskanzleramt und dem Bun­
desministerium für Finanzen f~stgesetzt." 

Artikel 11. 

Die Verordnung des Bundesministeriums für 
Unterricht und des' Bundesministeriums für 
Land- und Fo.rstwirtschaft vom 23. September 
1950, BGBl. Nr. 198, betreffend die Wegent­
schädigung für Religionslehrer, tritt außer Kraft. 

Artikel III. 

Dieses Bundesgesetz tritt naCh Maßgabe des 
§ 42 des übergangsgesetzes vom 1. Oktober 
1920 in der Fassung des BGBl. Nr. 368 vom 
Jahre 1925 und in ,der Fassung des Bundesver­
fassungsgesetzes vom 7. Dezember 1929, BGBl. 
.Nr. 393, in jedem Bundeslande mit dem Ersten 
jenes Monates in Kraft, der der Kundmachung 
des mit diesem Bundesgesetz übereinstimmenden 
Landesgesetzes des betreffenden Bundeslandes 
nachfolgt. 

Artikel IV. 

Mit der Vollziehun:g dieses Bundesgesetzes ist, 
soweit sie in den Wirkungsbereich des Bundes 
fällt, das Bundesministerium für Unterricht, hin­
sichtlich der land- und forstwirtschaftlichen 
Schulen jedochöas Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft betraut. 

Entschließ ungen., 

1. Die Bundesregierung wird aufgefordert, die 
Frage zu prüfen, in welcher Weise Religions­
lehrern, auf die die Bestimmung des § 4 Abs. 5 
des Religionsunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 190/ 
1949, in der Fassung der Religionsunterrichts­
gesetznovelle 1957 angewendet werden, im Falle 
der Krankheit und Arbeitslosigkeit ein über die 
derzeitige gesetzliche Regelung zeitlich hinaus­
gehender sozialer Schutz eingeräumt werden 
kann. 

2. Das Bundesministerium für Finanzen wird 
aufgefordert, bei der Erstellung eines Entwurfes 
des Finanzausgleichsgesetzes 1958 die Religions­
lehrer und sonstigen Lehrer für einzelne Gegen­
stände in die nach § 13 Absatz 1 des derzeitigen 
Finanzausgleichsgesetzes errechneten Dienstposten 
der Volks-, Haupt- und Sonderschullehrer nicht 
mehr einzubeziehen. 
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